
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/11/9 10Os123/77,
12Os154/89

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1977

Norm

StGB §102

StGB §269

Rechtssatz

Die durch erpresserische Entführung abgenötigte Unterlassung kann auch in der Abstandnahme einer Amtshandlung

(Verhaftung, Strafverfolgung) bestehen.

Entscheidungstexte

10 Os 123/77

Entscheidungstext OGH 09.11.1977 10 Os 123/77

Veröff: EvBl 1978/82 S 215 = JBl 1978,270

12 Os 154/89

Entscheidungstext OGH 21.12.1989 12 Os 154/89

Vgl auch; Beisatz: Die Verhinderung oder Erzwingung von Amtshandlungen sind Forderungsziele, die mit einer

erpresserischen Entführung geradezu typischerweise angestrebt werden (Konsumation eines Widerstands gegen

die Staatsgewalt). (T1)
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